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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.1 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 

 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.904.370 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals : 84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.904.370 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.559.571 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 5.344.799 Stimmen  

6. Enthaltungen: 2.420 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Dipl.-Ing. Reinhard WOLF 

 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.2 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.902.987 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.902.987 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 145.378.989 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 6.523.998 Stimmen  

6. Enthaltungen: 225 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Jochen DANNINGER 

 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.3 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.900.392 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.900.392 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 143.094.441 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 8.805.951 Stimmen  

6. Enthaltungen: 820 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Willi STIOWICEK 
 
 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.4 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.902.891 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.902.891 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 143.198.788 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 8.704.103 Stimmen  

6. Enthaltungen: 820 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss  
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Georg BARTMANN 
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.5 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.903.391 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.903.391 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.947.711 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 4.955.680 Stimmen  

6. Enthaltungen: 220 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Philipp GRUBER 
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.6 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.903.391 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.903.391 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.987.841 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 4.915.550 Stimmen  

6. Enthaltungen: 220 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Atanas PEKANOV, Ph.D. 
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.7 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 

 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.903.391 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.903.391 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.992.071 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 4.911.320 Stimmen  

6. Enthaltungen: 220 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Barbara POTISK-EIBENSTEINER 
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.8 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.903.491 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:  84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.903.491 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.991.641 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 4.911.850 Stimmen  

6. Enthaltungen: 220 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Martina SENNEBOGEN 
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.9 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.900.659 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals : 84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.900.659 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 146.948.679 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 4.951.980 Stimmen  

6. Enthaltungen: 850 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Dipl.-Ing. Peter WEINELT  
 

 

ist damit zustande gekommen. 
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Abstimmungsergebnis Tagesordnungspunkt 7.10 
 

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG) 
 
 

1. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:  151.901.289 

2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals : 84,45 % 

3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 151.901.289 

4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 148.185.239 Stimmen  

5. Anzahl der Gegenstimmen: 3.716.050 Stimmen  

6. Enthaltungen: 220 Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss 
 
nachstehende Personen mit Wirkung zum Ablauf der 97. ordentlichen Hauptversammlung gemäß der 
Satzung der EVN AG auf die längste nach dem Aktiengesetz zulässige Zeit – somit bis zu jener 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029/2030 zu beschließen hat – in 
den Aufsichtsrat der EVN AG zu wählen: 
 
Mag. Veronika WÜSTER, MAIS 
 

 

ist damit zustande gekommen. 

 


